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V.

Man könnte die Sonderkompagnic des Regimentes Jägerkompagnic,
den Sonderzug des Bataillons Jägerzug nennen. Der Ausdruck wäre für
unsere Armee nicht neu (Mihtärorganisation 1850). Die Jäger ließen sich

schon gesondert ausheben. Dagegen wäre es kaum nötig, besondere Jäger-
rckrutcnschulcn zu gründen. Es wäre möglich, in den Füsilicrrckruten-
schulen neben den übrigen Einheiten eine Jägerkompagnic auszubilden als

Nachwuchs für die Feldarmee. In der Verlegung würde man daraus den

Nachrichtenzug und den Jägerzug des Bataillons und einen oder zwei Züge
für Markierer-, Schiedsrichtcrdicnst und ähnliche Aufgaben bilden.

Die Kommandanten der Rckrutcnjägerkompagnien würden in der
Feldarmee teils als Kommandanten der fäger-, teils als solche der Stabskompa-

gmen eingeteilt; daß diese vollständige Kommandantcnrckrutenschulcn
absolvieren sollten, wird wohl nicht bestritten.

So brächte die Schaffung genügender Aufklärungskräftc nicht nur für
den Kriegseinsatz, sondern auch für die Schulung bessere Verhältnisse.

Das außerdienstliche Schießen
mit dem Sturmgewehr

Von Oberst Otto Weber

Die Eingliederung des Sturmgewehrs in das außerdienstliche Schießen

führt zur Überprüfung grundsätzlicher Ausbildungsfragcn der Armee. Wir
stoßen dabei auf viele Stellungnahmen verantwortlicher Truppenführer,
die wiederholt feststellen, daß der Alisbildungsstand unserer Armee stets ein
wunder Punkt sei; diese Beurteilung ist auch in den Schlußberichten der
Generale zu den beiden letzten Weltkriegen zu lesen (ASMZ 58/374).

Es ist deshalb verständlich, daß man immer wieder versucht, die Bereitschaft

unseres Wehrmannes zu außerdienstlicher Tätigkeit so zu führen und

auszuwerten, daß diese nicht nur die Opferbereitschaft wach erhält und den

Wehrgeist fördert, sondern dem Wehrpflichtigen auch konkretes technisches

Wissen und Kömien vermittelt, damit die dienstliche Schulung auf
einem soliden Elementarkönnen auf- und weiterbauen kann.

Um die außerdienstliche Schießausbildung mcht dem Zufall zeitgebun-
dener Bereitschaft zu überlassen, verpflichtet die Militärorganisation vom
Jahre 1907 in den Artikeln 9 und 124 einen großen Teil der Wehrpflichtigen
zur alljährlichen Teilnahme an den Schießübungen außer Dienst. In
jahrzehntelanger Verbandsarbcit haben der Schweizerische Schützcnvercin und
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der Schweizerische Arbcitcrschützcnbund dieses Obligatorium um wesentliche

freiwillige Leistungen erweitert. Im außerdienstlichen Schießen erwirbt
sich der Wehrmann eine solide Grundlage fiir die gcfcchtstechnische Wciter-
schuhmg im Dienst.

Die Koordination außerdienstlicher und dienstlicher Ausbildung sollte
in einem Milizheer keine Schwierigkeiten bereiten. Man sollte annehmen,
daß man in allen militärischen Kreisen das außerdienstliche Schießen als

wertvolle Vorstufe gcfcchtstechnischcr Weiterbildung anerkennt; das trifft
nicht zu. Zum Teil entwickelt sich das sportlich extreme Wettkampfschießen

in einer Art, die Zweifel an seiner Verwandtschaft mit dem
Gefechtsschießen auftauchen lassen. Eine andere Ursache mangelnder Koordination

liegt aber auch darin, daß verhältnismäßig viele Offiziere mit dem
außerdienstlichen Schießen keinen Kontakt haben und darum kaum in der

Lage sind, dieses außer Dienst gelegte Fundament für ihre Ausbildungsarbeit

würdigen zu können. Die Veröffentlichung der nachfolgenden
Gedanken zur Eingliederung des Sturmgewehrs in das außerdienstliche Schießen

in der mehrheitlich von Offizieren gelesenen ASMZ möchte einer
besseren Koordination dienstlicher und außerdienstlicher Anstrengung dienen.

Die Grundfordcrung an die militärische Schießausbildung des Einzel-
schiitzen lautet so, daß sie ihn dazu führen soll, im kriegsmäßigen Schncllschuß

sicher zu treffen:

- auf unbekannte Distanzen,

- auf schlecht sichtbare Ziele,

- auf zeitlich begrenzt sichtbare Ziele,

- auf bewegliche Ziele,

- auf kleine Ziele,

- nach körperlicher Anstrengung und unter seelischer Belastung.

- mit feldmäßigem Gepäck und

- bei jeder Witterung und Temperatur.

(Oberstdivisionär Waibcl m «Das Schießwesen in der Schweiz», S. 157)

Mit einer etwas anderen Terminologie, aber sachlich in ähnlicher Weise,
bezeichnet die amerikanische Armee den Weg für die Ausbildung des

Gewchrschützen, indem sie seine Schulung aufbaut auf die Merkmale der zu
beschießenden Ziele:

- Die meisten Ziele sind einige Gegner, unregelmäßig im Gelände verteilt,
entlang von Bäumen oder andern Objekten, die Deckung gewähren
können;

- die Ziele sind meistens sehr schlecht sichtbar, verraten sich durch Be¬

wegung, Lärm, Rauch und Staub und sind Augcnbhcksziele;
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-- schlechte Sicht und häufig niedrige Silhouette verhindern, den genauen
Zielpunkt in bezug auf die Höhe zu finden;

- die Ziele befinden sich nur selten auf einer Distanz von über 300 m;
- das Gelände und die Natur des Zieles erlauben oft, aufgelegt zu schießen

(ASMZ 58/940).
Das Sturinge wehr erlaubt dem Wehrmann, die obgenannten Forderungen

umfassender erfüllen zu können, als dies mit dem Karabiner möglich ist.
Zudem erweitert cs den Wirkungskreis des Einzclkämpfcrs: Er kann nicht
nur rasantes und präzises Massenfeuer abgeben; er kann mit der gleichen
Waffe auch Panzer abwehren, Splittergranaten einsetzen und kleine Ziele
vernebeln. Der Waftcnchef der Infanterie bezeichnet deshalb das Sturm-
gewehr als «Hauptträger des infantcristischen Fcuerkampfcs», als «kampf-
cntschcidende Waffe»; er nennt den Wchrmann mit dem Sturmgewehr
«den neuen Kämpfertyp», und er mißt dem außerdienstlichen Schießwesen
die Aufgabe und «den Charakter unmittelbarer Vorbereitung auf den Feuer-
kampf der Hauptwaffcn» zu (ASMZ 58/667). Diese neue Konzeption des

Einzclkämpfcrs, herausgewachsen aus den Bedürfnissen eines zukünftigen
Krieges und ermöglicht durch die Einführung des Sturmgewehrs, ist in den
rein militärischen Aspekten weitgehend erkannt und 111 ihren Konsequenzen
gewürdigt. Es ist nun Sache der eidgenössischen und kantonalen
Schießbehörden und ihrer Organe, in Zusammenarbeit mit den Landesschützen-
verbänden die im außerdienstlichen Schießwesen und bei den Schützen
verankerte und ausgewiesene Bereitschaft zur Mitarbeit sinnvoll fiir die Erziehung

und neue Ausbildung der Armee zur Kriegstüchtigkeit für eine

zukünftige Bewährung auszuwerten. Anderseits haben alle Instruierenden
und Kommandierenden dafür zu sorgen, daß das außerdienstlich gelegte
Fundament elementarer Schießtüchtigkeit bei der Planung und
Durchführung ihrer Truppcnschulung erkannt und in Rechnung gesetzt wird.

Das außerdienstliche Schießen wurde von den Behörden und Verbänden
immer mit Ernst und Enthusiasmus gepflegt und schuf gute Werte für unsere
Armee. Das schießteclnuschc Können steht bei uns auf hoher Stufe und ist

weitgehend dem außerdienstlichen Einsatz der Schützen zugute zu halten,
wie ich durch Erhebungen bei über zehntausend Schützen in den zwei letzten

Jahren einwandfrei feststellen konnte. Im großen und ganzen ist auch der
oft zitierte Schützengeist gesund und zeichnet sich aus durch seinen Sinn
fiir die Gemeinschaft, seine Opferbereitschaft und seinen Willen zur
Präzisionsarbeit und Selbstbeherrschung. Wenn er auch sehr stark traditionsgebunden

ist, kann man doch immer wieder erkennen, daß er neue
Aufgaben mit neuem Mut anpackt und jede gesunde Entwicklung zu fördern
versteht.
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Das Schießen mit dem Sturmgewehr soll nach den bekannt gewordenen
Erfahrungen die elementare Schießausbildung wesentlich vereinfachen und
damit erleichtern. Die Mittclresultatc sollen nach kürzerer Ausbildungszeit
höher stehen als beim Schießen mit dem Karabiner. Es ist deshalb anzunehmen,

daß das schicßtcchnischc Können mit einem geringen Aufwand an

Training auf der einmal erreichten Höhe gehalten werden kann (ASMZ
58/676 ff.).

Es ist darum ganz natürlich, daß man sich fragt, wie dem außerdienstlichen

Schießen mit dem Sturmgewehr die Aufgaben in bezug auf die schieß-
technischc Schulung zugemessen werden sollen. Seinen Anteil an der
militärischen Ausbildung zu reduzieren, weil mit einem geringeren Aufwand
bessere durchschnittliche Schießleistungcn erreicht werden können, wäre
widersinnig, solange wir die Ausbildung unserer Armee als «wunden
Punkt» bezeichnen müssen. Es gibt deshalb nur einen sinnvollen
Entwicklungsweg für das außerdienstliche Schießen: Dieses soll möglichst viele
Schulungsclcmcnte unserer offiziellen Ausbildungsdoktrin für die Formung
des «neuen Kämpfertyps», des «Infanteristen neuer Prägung» übernehmen
und durch seine Arbeit das Können auf dem einmal erreichten Standard
erhalten und wenn möglich zu noch besseren Ergebnissen steigern. Die erste
Arbeit wird deshalb darin liegen, alle Parallelen des Sturmgewehrtrainings
zum Karabin erschießen aufzudecken. Durch das Weiterführen des bisherigen
Schicßbctricbes außer Dienst soll die Arbeit mit der neuen Waffe überall
dort Anschluß an das Gewohnte nehmen können, wo das sinnvoll ist. Dann
wird man die neuen notwendigen Schulungsclementc aufdecken müssen
und zu prüfen haben, welche man 111 das außerdienstliche Schießen einbauen
kann, ohne das Gesicht dieser außerdienstlichen Arbeit allzu stark dem
Traditionellen zu entfremden. Und schließlich wird man zu entscheiden
haben, ob eine solche Anpassung, militärisch gewertet, genügt, oder ob ein
weiterer Ausbau nötig und realisierbar ist.

Das Schießen mit den Versuchskompagnien und die vielen außerdienstlichen

Probeschießen und Demonstrationen haben den zuständigen Stellen
den notwendigen Einblick in die Materie verschafft und für die erste
Wegstrecke (die Landesschützenverbände sprechen von drei Probejahren!)
folgende Entscheide treffen lassen:

- Der gesunde Schätzengeist verdient der Pflege wie bisher. Das
außerdienstliche Schießen muß mcht in erster Linie sportlichen, sondern
militärischen Bedürfnissen gerecht werden. Darum soll auch das Schießen mit
dem Sturmgewehr auf die Anforderungen der Armee ausgerichtet sein;
der Schütze soll zu einer Leistung aufgerufen werden, die er leicht als

Bestandteil seines soldatischen Könnens werten kann, und er soll seine außer-
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dienstliche Pflichterfüllung als sinnvollen Beitrag an die Landesverteidigung
erkennen.

- Der Schütze liebte den Karabiner 3 1 wegen seiner Präzision, seiner
Sauberkeit, wegen seiner sportlichen Möglichkeiten zum Erarbeiten von
Spitzcnrcsultaten. Es gilt nun, dem Wehrmann auch das Sturingewehr wert

zu machen. Das bedarf spezieller Hinweise und Führung, denn der Wert des

Sturmgewehrs liegt nicht auf der gleichen Ebene sportlicher Beurteilung.
Der Schütze darf sein Urteil nicht nur aus der bei ihm leicht geläufigen
Perspektive schicßsportlichcr Eignung formen; er muß seinen Beurtcilungs-
horizont weiten und als Wehrmann und Bürger die wahren Werte der
neuen Schnellfeuer-Mehrzweckwaffe ansprechen: Dann wird er seine
angeborene Waffenliebe auf das Sturmgewehr übertragen.

- Alle Übungen des obligatorischen Programms und des Feldschießens werden
beibehalten, um der Tradition zu dienen, die Kontinuität zu garantieren und
die neue Waffe vorderhand vollkommen parallel und unter gleichen
Wettkampfbcdingungcn einzusetzen.

- In der Gleichstellung der Anschlagsart «liegend freihändig» des Karabiners
mit dem Schießen ab Mittelstütze des Sturmgewehrs liegt natürlich eine

Bevorzugung der neuen Waffe. Diese bewußt verfügte Maßnahme ist mehrfach

begründet: Einmal haben die Erfahrungen gezeigt, daß der Sturm-
gewehrschütze im Wettkampf durch diese Bevorzugung kein Übergewicht
erhalten wird; dann ist das Schießen ab Mittclstützc für das Sturmgewehr
die normale Anschlagsart für das Gefecht; und schließlich will man der

neuen Waffe aus psychologischen Gründen den Weg zu guten Resultaten
erleichtern.

- Eine weitere wertvermehrendc Eigenart des Sturmgewehrs ist seine

Eignung zum Schnellfeuerschießen. Das Schießen von Serienfcuer bleibt
ausschließlich der dienstlichen Ausbildung vorbehalten. Diesem Waffen-
charaktcr müssen die einzelnen Übungen des außerdienstlichen Schießens

wenigstens in minimalem Ausmaß angepaßt werden: Vorderhand wird dem

Sturmgcwehr in den zeitbeschränkten Schncllfeuerübungen nur die halbe
Fcucrzeit bewilligt, wobei zu beachten ist, daß die Eigenart der Waffe eine

weitergehende Beschränkung der Schießzeiten rechtfertigen würde.

- Und schließlich gestatten die Landcsschützenvcrbändc jedem Schützen,
mit dem Sturmgcwehr (also auch mit der Waffe eines Kameraden!) zu ihren
Wcttkämpfcn mit den «gleichen Rechten und Pflichten» anzutreten, wie sie dem
Karabiner zustehen, mit dem einzigen Vorbehalt der Zeitbcschränkung bei
den Schnellfeucrübiingen im obengenannten Verhältnis von eins zu zwei.

Mit diesen geringen Abänderungen im Ablauf des außerdienstlichen
Schießens glaubt man die erste notwendige Anpassung an die neue Waffe
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vorgenommen und ihr den Einzug in das außerdienstliche Schießen
geebnet zu haben, und man hofft, daß sowohl Eifer wie Erfolg der Schützen
anhalten oder sich noch steigern werden.

Auch die wenigen waffentechnisch bedingten Anpassungen sollten die Schützen

friktionslos vornehmen können:

- Der amtierende Schützenmeister ist dafür verantwortlich, daß nur
Sturmgewehrc mit der eingerichteten Serienfeuersperrc (erkenntlich am weißen

Plättchcn des Vcrschlußgehäuscs) zum außerdienstlichen Schießen

zugelassen werden.

- Der Besitzer der Schießanlage muß jedem Sturmgcwchrschützcn einen

Hülsenaiiffangsack zur Verfügung stellen, damit durch die ausgeworfenen
heißen und schmutzigen Hülsen keine Haut- und Klcidcrschäden und damit
keine Ärgernisse verursacht werden.

- Die Liegepritschen müssen auf das Minimalmaß von 220 cm verlängert
und mit einer speziellen Vorrichtung für das stabile Aufsetzen der Mittel-
stützc verschen werden, damit das sichere Hantieren mit der Waffe möglich
wird und ärgerliche Schikanen ausbleiben.

- Die Scheibennummem müssen so nah an das zu beschießende Ziel gestellt
werden, daß sie in der Dioptcrvisicrung sichtbar sind, sonst wird die schon
heute gelegentlich geläufige Ausrede, den besten Schuß auf die «falsche

Scheibe» geschossen zu haben, zum Hauptargument erfolgloser Schützen.

Es ist wahrscheinlich, daß die Zukunft eine weitere Anpassung des

außerdienstlichen Schießens an die neue Kampftechnik mit dem Sturmgcwehr
(und dem neuen, vorzüglichen Ziclfernrohrkarabmer!) erfordert. Fiir einen
solchen Ausbau könnten wohl folgende Wünsche in erster Linie in Erwägung

gezogen werden:

- Um die Schnelligkeit im präzisen Einzelschuß weiter zu steigern, könnte
die zur Verfügung gestellte Zeit knapper bemessen werden bis zum extremsten

Wert von einem Schuß pro Sekunde. In der gleichen Art könnte sich
der Einbezug des Magazinwechsels in eine Übung auswirken.

- Auch wenn die heute verwendeten Scheiben A, B und B-Tarn eine
reiche Vanicrung der Ziele für das Schulschießen gestatten, lägen doch noch
weitere Möglichkeiten in der Wahl wirklichkeitsgetreuerer Ziele. Ich denke
dabei nicht zuerst an neue Phantasicscheibcn, sondern an die Möglichkeit,
dem Schützen nach jedem Schuß einen Zielwechsei zuzumuten.

- Sehr wünschenswert wäre auch das Wechseln der Schußdistanzen. Die
über 3000 Schießanlagen in der Schweiz mit der genormten Distanz von
300 tri und der investierte Wert von über 250 Millionen Franken dürften
gegenüber diesem Wunsch ein zwingendes Veto einlegen, auch wenn wir
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sicher zugeben müssen, daß Distanzwechsel zwischen 50 und 500 m die

Schicßvorbcrcitung für das Gefecht ungemein bereichern könnten.

- Es wird wohl gelegentlich auch zu prüfen sein, ob mcht wenigstens für
eine Übung der Anschlag «liegend frei» wieder aufgenommen werden könnte.
Es ist zuzugeben, daß im Gefecht die normale Anschlagsart «aufgelegt» sein

wird. Das freihändige Schießen verlangt vom Schützen aber mehr
Selbstbeherrschung ; psychische Belastungen wirken sich dabei viel extremer aus:
Das Schießen wird so zu einem untrüglichen Seismograph für «innere

Erschütterungen» und könnte dieses Wertes wegen seinen Anteil am Übungsund

Wettkampfschießen wieder beanspruchen.

- Daß die Jiingschützenaushildiing so bald wie möglich am Sturmgewehr
vorgenommen werden sollte, wird kaum bestritten werden.

- Der «Meisterschütze» mit seiner außergewöhnlichen Eignung und

Leistung (er ist zugleich sehr oft der Pionier und Träger des außerdienstlichen
Schießwesens und versieht dessen recht anspruchsvolle Vereins- und
Verbandschargen) soll durch.gesteigerte Anforderungen an die Schießprogramme

angespornt und für seine bessere Eignung und größere Hingabe belohnt werden.

Auf diese Notwendigkeit muß hingewiesen werden, weil man immer
wieder liest, daß «der begnadete Meisterschütze mit dem Sturmgcwehr
schlechter, der gute Schütze glcichgut, der mittlere und schlechtere Schütze
aber durchs Band weg besser schießen werde als mit dem Karabiner»

(ASMZ 58/677). In diesem Zusammenhang wird auch gelegentlich die Frage
auftauchen, ob nicht der Ziclfernrohrkarabincrschützc durch außerdienstliches

Üben dahin geführt werden sollte, daß er diese wunderbare Präzi-
sionswaffc zu optimalem Einsatz bringen könnte.

- Das Sturmgewehr wird erst dadurch zur «Kampfentschcidcndcn Waffe»,
daß man mit ihm Panzerabwehr-, Splitter- und Nebelgranaten verschießen
kann. Auch diese schwereren Geschosse müssen ihr Ziel treffen, und wir
dürfen wohl annehmen, daß auch dieses Treffen geübt sein muß. Das
außerdienstliche Üben müßte auch auf diesem Ausbildungsgcbict Erfolge
bringen, und darum wäre es angezeigt, auch einmal diese Möglichkeiten der
außerdienstlichen Schießausbildung zu prüfen.

Ich verstehe den Grund, warum der Waffenchef der Infanterie es als

Hauptsache bezeichnet, daß «in den vaterländischen Schützenvereinen
weiterhin der Geist ernster Pflichterfüllung, hohen Opfersiniis und unbeugsamen
Wehrwillens weitergepflegt wird» («Das Schießwesen in der Schweiz»,
Seite 177). Ich möchte aber doch speziell daraufhinweisen, daß diese

geistigen Werte nicht im luftleeren Raum einer Ideologie wachsen, sondern
bei der Lösung konkreter, sinnvoller und kompromißloser Aufgaben. Darum
möchte ich dem außerdienstlichen Schießen seinen Anteil und Auftrag nicht
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zu eng begrenzen. Zu sinnvollen Opfern fiir die Erhaltung unserer Freiheit
wird der Schütze auch dann bereit sein, wenn er liebgewordenes Altes
verlassen und mühsamere neue Wege beschreiten muß.

Die Artillerie heute und morgen
Einsatz und Bewaffnung

Von Major Werner Tobler (Schluß)

4. Die Artillerie gepanzerter Formationen

Da die Armeereform mechanisierte Hccrescinheiten vorsieht, soll auf die
Artillerie solcher Verbände noch näher eingetreten werden. Den mechanisierten

Kampfverbänden muß eine Artillerie nahe aufgeschlossen folgen
können und gcfcchtstcchnisch in der Lage sein, rasch Feuerunterstützung
zu geben. Es handelt sich bei dieser Unterstützung hinsichtlich Schicßvcr-
fahren in der Regel um ein indirektes Schießen, da die Panzer des mechanisierten

Verbandes ohnehin über eine große Zahl von Geschützrohren zum
Direktschuß verfügen. Allerdings werden die Artillerie-Selbstfahrlafetten
überall dort, wo cs die Lage erfordert, auch mit dem Dircktschuß in den

Fcuerkampf eingreifen. Das wird häufiger als bei der gewöhnlichen Artillerie

der Fall sein. Die Selbsttahrartillcric mechanisierter Verbände muß also

- dem mechanisierten Kampfvcrband in allen Kampflagcn leicht und auf
dem Fuße folgen können,

- innert kürzester Frist, auch aus dem Marsch heraus, die Feuerunterstützung

im Direktschuß beginnen können,

- innert kürzester Zeit eine entscheidende Feuerkraft zur Unterstützung mit
indirektem Feuer von einzelnen oder mehreren Kampfverbänden entwik-
keln können. Bei dieser Aufgabe zeigt cs sich, daß die grundsätzliche
artillerietaktischc Klassierung in Direktunterstützung und Allgemein-
unterstützung auch für die Artillerie mechanisierter Verbände beizubehalten

ist. Die Direktunterstützung eines Kampfverbandes (durch
schießtechnisch indirektes Feuer der Sclbstfahrartillcrie) tritt aber hinter der

Aufgabe der Allgcmcinuntcrstützung eher zurück. Denn an sich kann die

Direktunterstützung auch im Direktschuß erfolgen, und es sind in solchen
Verbänden genügend Geschützrohre eingegliedert, die solche Aufgaben
übernehmen können. Das Bedürfnis nach einem Allgcmcinunterstützungs-
mittcl für den «oberen Führer» ist dagegen sehr ausgeprägt.
Die Allgemeinuntcrstützung kann nicht nur klassisch-artilleristisch

erfolgen, sondern cs bietet sich hiezu auch die Flugwaffc und die Raketenwaffe
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